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FROHE Ostern

... und erholsame Tage sowie einen fleißigen Osterhasen allen Bürgerinnen  
und Bürgern der Stadt Wurzbach.

Ihr Bürgermeister Guido Kant-von der Recke
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Bekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
Wahl der Stadtratsmitglieder

1. In der Stadt Wurzbach sind am 26. Mai 2024 14 Stadtratsmit-
glieder zu wählen.

Wählbar für das Amt eines Stadtratsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus 
§§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, 
die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht 
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit 
mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde 
haben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn 
die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren  
Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts 
maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Däne-
mark, Republik Estland, Republik Finnland, Französische 
Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Ita-
lienische Republik, Republik Kroatien, Republik Lettland, 
Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, 
Republik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, König-
reich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische Republik,  
Königreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie 
Republik Zypern.

Zum Stadtratsmitglied sind Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Uni-
on besitzen, unter denselben Bedingungen wahlberechtigt 
und wählbar wie Deutsche.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vor-
sätzlichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung 
befindet (§ 12 ThürKWG).

1.1 Für die Wahl der Stadtratsmitglieder können Wahlvorschläge 
von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
oder von Wählergruppen aufgestellt werden.
Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit auf-
gefordert.

Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahl-
vorschlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 28 
Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Rei-
henfolge unter Angabe ihres Nachnamens und Vornamens 
sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer Anschrift 
im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber darf nur in ei-
nem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er muss hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss 
den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 
der Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann 
eine weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur 
deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich 
ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämt-
licher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Alle Wahlvorschläge müssen die Unterschriften von mindes-
tens zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind.
Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. 
Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss 
die Unterzeichnung für ungültig.
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Kontaktdaten
Stadt Wurzbach
Leutenberger Straße 10
07343 Wurzbach
Tel.:  036652/304 0
Fax:  036652/304 16
E-Mail:  stadt-wurzbach@wurzbach.de
Internet:  www.wurzbach.de
Öffnungszeiten
Stadtverwaltung, Bibliothek und Stadtinformation
Mo  09.00 - 12.00 Uhr
Di  09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Mi  geschlossen
Do  09.00 - 12.00 Uhr
Fr  09.00 - 12.00 Uhr

Nächste Ausgabe
Redaktionsschluss:
Donnerstag, 21.03.2024

Erscheinungstag:
Freitag, 05.04.2024

Texte/Fotos bitte digital liefern (nach Abdruck im Internet 
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Wir behalten uns Kürzungen und Änderungen vor.
Kontaktdaten Redaktion:
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Im Internet unter www.wurzbach.de finden Sie sämtliche 
Ausgaben seit November 2009 sowie die Erscheinungs- und 
Redaktionsschlusstermine für 2024.

Büro der Kontaktbereichsbeamten  
in der Stadtverwaltung Wurzbach

Sprechzeiten: dienstags 13.00 - 14.00 Uhr
Polizeihauptmeister Neubauer Tel. 0162 2646 288
Polizeihauptmeister Horack Tel. 0173 7925 507
Polizeistation Bad Lobenstein Tel. 036651/86124

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de



Wurzbacher Stadtkurier - 3 - Nr. 3/2024

ständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des  
§ 156 des Strafgesetzbuches (StGB).

3.  Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Saale-Orla, oder im 
Stadtrat der Stadt Wurzbach vertreten sind, müssen neben 
den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahl-
vorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zu-
sätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Stadtratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt  
56 Unterschriften).

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder 
Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines ei-
genen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Par-
tei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstüt-
zungsunterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten 
wie Stadtratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer 
Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungs-
unterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger seit der 
letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder im 
Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteilig-
ten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahl-
vorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil 
der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Stadtrat ver-
treten ist.

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn 
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder 
neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, 
dass die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags  
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unter-
zeichner des früheren Wahlvorschlags war.

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung 
des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadtver-
waltung Wurzbach bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, aus-
gelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine ei-
genhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Ge-
meinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich 
nach Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen 
Dienstzeiten der Stadtverwaltung montags, dienstags, don-
nerstags und freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr und dienstags 
von 14.00 bis 18.00 Uhr in Wurzbach, Leutenberger Str. 10, 
Zimmer Nr. 204, ausgelegt.

 Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen 
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder 
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, ei-
nen Eintragungsraum bei der Stadt Wurzbach aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahl-
berechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unter-
stützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine 
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum 
für sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem 
Eintragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die Vo-
raussetzungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins 
vorliegen.

 Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl be-
reits in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben 
oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet 
haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stell-
vertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellver-
treter müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine 
Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvor-
schlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. 
Sind nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter 
bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahlvor-
schlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommunal-
wahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der Be-
auftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag ab-
zugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Er-
klärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stellver-
treter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahllei-
ter abberufen und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wähler-

gruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im 
Wahlvorschlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellver-
treters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberech-
tigten unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres 
Geburtsdatums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der An-

lage 6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in 
einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt 
sind und dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag 
zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 
Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG 
von der Partei oder Wählergruppe durchzuführende Ver-
sammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters 
und zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach  
§ 15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG.

2.  Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der 
Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wäh-
lergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder 
stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, 
sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvor-
schlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten 
Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den 
wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte ei-
ner vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck 
gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.

 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, 
Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung so-
wie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und 
zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem 
Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Ab-
stimmung erfolgt ist, dass jeder Wahlberechtigte Teilnehmer 
der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war und 
dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen Ge-
legenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist 
zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt zu-
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 Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sin-
ne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 
18. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Mona-
ten seinen Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung 
hat; der Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung wird 
vermutet, wenn die Person im Gebiet des Ortsteils mit Orts-
teilverfassung gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die 
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend. Per-
sonen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union besitzen, sind unter densel-
ben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche.

 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:

 Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Däne-
mark, Republik Estland, Republik Finnland, Französische 
Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Itali-
enische Republik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Re-
publik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, 
Republik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, König-
reich Schweden, Republik Slowenien, Slowakische Republik, 
Königreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie 
Republik Zypern.

 Zum Ortsteilbürgermeister sind Personen, die die Staatsan-
gehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, unter denselben Bedingungen wahlberech-
tigt und wählbar wie Deutsche.

 Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vor-
sätzlichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung 
befindet.

 Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt 
werden, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit 
für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne 
des Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darü-
ber hinaus ist nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht be-
sitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Ortsteilbürgermeisters 
hat für die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der 
Gemeinde eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wis-
sentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit 
dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale 
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusam-
mengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim 
Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauf-
tragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm die Eignung für 
eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte 
des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 
Satz 3 ThürKWG).

1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grund-
gesetzes, Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht 
werden.

 Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit auf-
gefordert.

 Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber 
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Be-
werber enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers 
nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewer-
ber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er 
muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er 
Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
ist.

 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss 
den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 
der Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann 

4. Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listen-
verbindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 
Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten 
der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemein-
de erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung 
der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten 
Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

5. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 
2024 bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge 
sind beim Wahlleiter der Stadt Wurzbach, Leutenberger Str. 
10, Zimmer 204 einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr durch ge-
meinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahl-
vorschlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlages zurückgenommen werden.

6. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag ein-
gereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird 
ohne Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und 
ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber 
durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stim-
men, wie Stadtratsmitglieder zu wählen sind.

7. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftrag-
ten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2024 
bis 18.00 Uhr behoben sein.

 Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der 
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls 
von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen Wählbar-
keitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen Fällen 
aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher 
Weise wie Bewerber zu wählen.

 Am 23. April 2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt zusam-
men und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge 
und Erklärungen zu Listenverbindungen den durch das Thü-
ringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunal-
wahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als 
gültig zuzulassen sind.

8.  Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte 
Tag der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen 
Sonntag, einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Fei-
ertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist 
ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

Wurzbach, den 26.02.2024

Bauer
Wahlleiterin

Bekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Wahl des Ortsteilbürgermeisters für den Ortsteil 
Wurzbach

1. In dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung Wurzbach der Stadt 
Wurzbach wird am 26. Mai 2024 ein Ortsteilbürgermeister 
als Ehrenbeamter der Stadt Wurzbach gewählt.
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die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht 
fehlt.

2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte 
Bewerber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe 
in geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmbe-
rechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberech-
tigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 
Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine 
gemeinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. Der Bewerber kann auch durch eine 
Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten 
Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten Angehöri-
gen der Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mit-
gliederversammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, 
in geheimer Abstimmung gewählt werden.

 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Be-
werbers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einla-
dung sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvor-
schlag einzureichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter 
und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber 
dem Wahlleiter der Gemeinde an Eides statt zu versichern, 
dass die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder 
stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung vorschlags-
berechtigt war und den Bewerbern Gelegenheit gegeben 
wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemesse-
ner Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter der Gemeinde ist zur Ab-
nahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; 
er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 
des Strafgesetzbuches (StGB).

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Saale-Orla, im Stadtrat 
Wurzbach vertreten sind, müssen neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Par-
tei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal 
so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ortsteil-
ratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 42 Unterschriften).

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder 
im Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Par-
tei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstüt-
zungsunterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten 
wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer 
Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungs-
unterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger seit der 
letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder im 
Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteilig-
ten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahl-
vorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil 
der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Saale-Orla, oder im Stadtrat vertreten ist.

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn 
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder 
neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, 
dass die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags  
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unter-
zeichner des früheren Wahlvorschlags war.

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des 
Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadt Wurz-
bach, bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift 
und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige 
Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit 
dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienst-

eine weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur 
deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich 
ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämt-
licher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müs-
sen die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberech-
tigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. 
Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. 
Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss 
die Unterzeichnung für ungültig.

 In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertre-
ter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müs-
sen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeichnung, so 
gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als Beauftragter, 
der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Beauftragter und 
nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unter-
zeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thürin-
ger Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzu-
geben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung 
des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stellvertreter können 
durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde abbe-
rufen und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wähler-

gruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellver-

treters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberech-

tigten unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres 
Geburtsdatums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als 
Anlage beizufügen:
a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur 

ThürKWO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in 
den Wahlvorschlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in 
einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit 
dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nati-
onale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen 
zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung der 
erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass 
ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenver-
hältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Be-
stimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 
Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG 
von der Partei oder Wählergruppe durchzuführende Ver-
sammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters 
und zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach  
§ 15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG.

1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem 
Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen 
des Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburts-
datum, den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie un-
ter Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums 
und der Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal 
so vielen Wahlberechtigten tragen, wie Ortsteilratsmitglieder 
zu wählen sind, insgesamt 40 Unterschriften. Bewirbt sich der 
bisherige Ortsteilbürgermeister als Einzelbewerber, sind kei-
ne Unterstützungsunterschriften erforderlich.

 Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage bei-
zufügen:

 Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
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Bekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Am 26. Mai 2024 findet die Wahl der Ortsteilbürgermeister/
Ortsteilbürgermeisterinnen für die Ortsteile

Grumbach
Heberndorf
Heinersdorf

Oßla
Titschendorf
Weitisberga

statt.

1. In den Ortsteilen mit Ortsteilverfassung Grumbach, Hebern-
dorf, Heinersdorf, Oßla, Titschendorf und Weitisberga der 
Stadt Wurzbach werden am 26. Mai 2024 Ortsteilbürger-
meister als Ehrenbeamte der Stadt Wurzbach gewählt.

 Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im  
Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 
18. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs Mona-
ten seinen Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung 
hat; der Aufenthalt in dem Ortsteil mit Ortsteilverfassung wird 
vermutet, wenn die Person im Gebiet des Ortsteils mit Orts-
teilverfassung gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die 
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend. Per-
sonen, die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union besitzen, sind unter densel-
ben Bedingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche.

 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:

 Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Däne-
mark, Republik Estland, Republik Finnland, Französische 
Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Itali-
enische Republik, Republik Kroatien, Republik Lettland, Re-
publik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik Malta, 
Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Repub-
lik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich 
Schweden, Republik Slowenien, Slowakische Republik, Kö-
nigreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Re-
publik Zypern.

 Zum Ortsteilbürgermeister sind Personen, die die Staatsan-
gehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, unter denselben Bedingungen wahlberech-
tigt und wählbar wie Deutsche.

 Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vor-
sätzlichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung 
befindet.

 Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht gewählt 
werden, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit 
für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne 
des Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt. Darü-
ber hinaus ist nicht wählbar, wer im Übrigen die persönliche 
Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den 
für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht be-
sitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Ortsteilbürgermeisters 
hat für die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der 
Gemeinde eine schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wis-
sentlich als hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit 
dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale 
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusam-
mengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim 
Landesamt für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauf-
tragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen DDR einverstanden ist und ihm die Eignung für 
eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte 
des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 
Satz 3 ThürKWG).

zeiten der Stadtverwaltung montags, dienstags, donnerstags 
und freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr und dienstags von 14.00 
bis 18.00 Uhr in Wurzbach, Leutenberger Str. 10, Zimmer Nr. 
204, ausgelegt.

 Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krank-
heit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur 
unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen 
Eintragungsraum bei der Gemeindeverwaltung aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahlbe-
rechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung 
eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson 
beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzu-
nehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungs-
schein an Eides statt zu versichern, dass die Voraussetzungen 
für die Erteilung eines Eintragungsscheins vorliegen.

 Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl bereits 
in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben oder ei-
nen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet haben. Ge-
leistete Unterschriften können nicht zurückgenommen werden.

3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht 
die erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahl-
vorschlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer 
Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften [An-
lage 7a zur ThürKWO] verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen 
unter 3.3 gelten entsprechend.

4. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 
2024 bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge 
sind beim Wahlleiter der Stadt Wurzbach, Leutenberger Str. 
10, Zimmer 204 einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr durch ge-
meinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahl-
vorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzel-
bewerbers zurückgenommen werden.

5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag 
eingereicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorge-
schlagenen Bewerber durchgeführt.

6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauf-
tragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestellte 
Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens am 22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. 
Am 23. April 2023 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zu-
sammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge 
den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thü-
ringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen ent-
sprechen und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber 
oder verliert er die Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahl-
vorschlages, aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.

7. Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte 
Tag der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen 
Sonntag, einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Fei-
ertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist 
ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

Wurzbach, den 26.02.2024

Bauer
Wahlleiterin
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1.3 Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem 
Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen 
des Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das Geburts-
datum, den Beruf und die Anschrift des Bewerbers sowie un-
ter Angabe des Vor- und Nachnamens, des Geburtsdatums 
und der Anschrift die Unterschriften von mindestens fünfmal 
so vielen Wahlberechtigten tragen, wie Ortsteilratsmitglieder 
zu wählen sind, insgesamt 20 Unterschriften. Bewirbt sich der 
bisherige Ortsteilbürgermeister als Einzelbewerber, sind kei-
ne Unterstützungsunterschriften erforderlich.

 Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage bei-
zufügen:

 Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, 
dass er nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag 
aufgestellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Ein-
richtungen zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung 
der erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht 
fehlt.

2. Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte 
Bewerber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Ver-
sammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei 
oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe 
in geheimer Abstimmung gewählt werden. Jeder stimmbe-
rechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberech-
tigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 
Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine 
gemeinsame Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlags-
träger durchzuführen. Der Bewerber kann auch durch eine 
Versammlung von Delegierten, die von den wahlberechtigten 
Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten Angehöri-
gen der Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mit-
gliederversammlung zu diesem Zweck gewählt worden sind, 
in geheimer Abstimmung gewählt werden.

 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Be-
werbers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einla-
dung sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvor-
schlag einzureichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter 
und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber 
dem Wahlleiter der Gemeinde an Eides statt zu versichern, 
dass die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder 
stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung vorschlags-
berechtigt war und den Bewerbern Gelegenheit gegeben 
wurde, sich und ihre Ziele der Versammlung in angemesse-
ner Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter der Gemeinde ist zur Ab-
nahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; 
er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 
des Strafgesetzbuches (StGB).

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Saale-Orla, im Stadtrat 
Wurzbach vertreten sind, müssen neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Par-
tei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal 
so vielen Wahlberechtigten unterstützt werden wie Ortsteil-
ratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 26 Unterschriften).

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder 
im Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines 
eigenen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Par-
tei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstüt-
zungsunterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten 
wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer 
Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungs-
unterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger seit der 
letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder im 
Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteilig-

1.1 Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grund-
gesetzes, Wählergruppen und Einzelbewerbern eingereicht 
werden.

 Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit auf-
gefordert.

 Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber 
kann nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Be-
werber enthalten darf und dem eine Erklärung des Bewerbers 
nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizufügen ist. Der Bewer-
ber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er 
muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, sofern er 
Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
ist.

 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss 
den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 
der Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann 
eine weitere Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur 
deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich 
ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämt-
licher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müs-
sen die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberech-
tigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvorschlags sind. 
Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. 
Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss 
die Unterzeichnung für ungültig.

 In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellver-
treter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter 
müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine Bezeich-
nung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags als 
Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Sind nur ein Be-
auftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann 
ist der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertre-
ter. Soweit im Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes 
bestimmt ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhin-
derung sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Beauftrag-
te und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegen-
über dem Wahlleiter der Gemeinde abberufen und durch an-
dere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wähler-

gruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellver-

treters,
d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberech-

tigten unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres 
Geburtsdatums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als 
Anlage beizufügen:
a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur 

ThürKWO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber in 
den Wahlvorschlag zustimmt, nicht für dieselbe Wahl in 
einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, ob er mit 
dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nati-
onale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen 
zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung der 
erforderlichen Auskünfte einverstanden ist sowie dass 
ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenver-
hältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Be-
stimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 
Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG 
von der Partei oder Wählergruppe durchzuführende Ver-
sammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters 
und zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach  
§ 15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG.
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Am 23. April 2024 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zu-
sammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschlä-
ge den durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die 
Thüringer Kommunalwahlordnung gestellten Anforderungen 
entsprechen und als gültig zuzulassen sind. Stirbt ein Bewer-
ber oder verliert er die Wählbarkeit nach der Zulassung des 
Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht 
statt.

7. Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte 
Tag der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen 
Sonntag, einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Fei-
ertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist 
ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

8. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

Wurzbach, den 26.02.2024

Bauer
Wahlleiterin

Öffentliche Bekanntmachung

Wahl der Ortsteilräte

in den Ortsteilen mit Ortsteilverfassung Grumbach,  
Heberndorf, Heinersdorf, Oßla, Titschendorf, Weitisberga 

und Wurzbach

Am 26. Mai 2024 findet die Wahl der weiteren Mitglieder der 
Ortsteilräte in folgenden Ortsteilen mit Ortsteilverfassung statt:

Grumbach
Heberndorf
Heinersdorf

(bestehend aus der ehemaligen Gemeinde Heinersdorf mit 
den Ortsteilen Klettigshammer und Bärenmühle)

Oßla
(bestehend aus der ehemaligen Gemeinde Oßla mit dem 

Ortsteil Knauermühle)
Titschendorf

(bestehend aus der ehemaligen Gemeinde Titschendorf mit 
den Ortsteilen Heinrichshöhe und Rodacherbrunn)

Weitisberga
Wurzbach

(bestehend aus der ehemaligen Gemeinde Wurzbach mit den 
Ortsteilen Dürrenbach, Haslersberg und Heinrichsort)

Die Bildung des Ortsteilrates erfolgt durch die Wahl der weiteren 
Mitglieder entsprechend der im § 45 Abs. 3 Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) festgelegen Anzahl.

Grumbach 4 Mitglieder
Heberndorf 4 Mitglieder
Heinersdorf 4 Mitglieder

Oßla 4 Mitglieder
Titschendorf 4 Mitglieder
Weitisberga 4 Mitglieder
Wurzbach 8 Mitglieder

ten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahl-
vorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil 
der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Saale-Orla, oder im Stadtrat vertreten ist.

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn 
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder 
neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, 
dass die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags  
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unter-
zeichner des früheren Wahlvorschlags war.

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung des 
Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadt Wurz-
bach, bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste 
unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift 
und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige 
Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unterstüt-
zungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit 
dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlags während der üblichen Dienst-
zeiten der Stadtverwaltung montags, dienstags, donnerstags 
und freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr und dienstags von 14.00 
bis 18.00 Uhr in Wurzbach, Leutenberger Str. 10, Zimmer Nr. 
204, ausgelegt.

 Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen 
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht 
oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage 
sind, einen Eintragungsraum bei der Gemeindeverwaltung 
aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. 
Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, 
dass die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein 
ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt 
und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintra-
gungsraum für sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person 
hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu versichern, 
dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.

 Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für die die-
selbe Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl 
bereits in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben 
oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet 
haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.

3.4 Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht 
die erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahl-
vorschlag ebenfalls vom Wahlleiter der Gemeinde mit einer 
Liste zur Leistung der noch erforderlichen Unterschriften [An-
lage 7a zur ThürKWO] verbunden und unverzüglich nach Ein-
reichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführungen 
unter 3.3 gelten entsprechend.

4.  Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 
2024 bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge 
sind beim Wahlleiter der Stadt Wurzbach, Leutenberger Str. 
10, Zimmer 204 einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr durch ge-
meinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahl-
vorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzel-
bewerbers zurückgenommen werden.

5. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag 
eingereicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vorge-
schlagenen Bewerber durchgeführt.

6. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter 
der Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft und die Be-
auftragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, festgestell-
te Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen 
spätestens am 22. April 2024 bis 18.00 Uhr behoben sein. 
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In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stell-
vertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellver-
treter müssen wahlberechtigt und volljährig sein. Fehlt eine 
Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvor-
schlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. 
Sind nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter 
bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahlvor-
schlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kommunal-
wahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur der Be-
auftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag ab-
zugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Er-
klärung des Beauftragten. Der Beauftragte und sein Stellver-
treter können durch schriftliche Erklärung der Mehrheit der 
Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahllei-
ter abberufen und durch andere ersetzt werden.

1.2 Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach 
dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wähler-

gruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und An-

schrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihenfolge im 
Wahlvorschlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellver-
treters,

d) die Unterschriften von mindestens zehn Wahlberech-
tigten unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres 
Geburtsdatums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der An-

lage 6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe Wahl in 
einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber aufgestellt 
sind und dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag 
zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 
Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG 
von der Partei oder Wählergruppe durchzuführende Ver-
sammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters 
und zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung nach  
§ 15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG.

2. Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellten 
Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der 
Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wäh-
lergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. Je-
der stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vor-
schlagsberechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, 
sich und ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit 
vorzustellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvor-
schlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten 
Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber können 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den 
wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlbe-
rechtigten Angehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte ei-
ner vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck 
gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewer-
ber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahlvorschlag, 
Ort und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung so-
wie die Zahl der Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag 
einzureichen. Hierbei haben der Versammlungsleiter und 
zwei weitere Teilnehmer der Versammlung gegenüber dem 
Gemeindewahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die 
Wahl sowie die Festlegung der Reihenfolge in geheimer Ab-
stimmung erfolgt ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer 
der Aufstellungsversammlung vorschlagsberechtigt war und 
dass den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter 
ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides statt 
zuständig; er gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne 
des § 156 des Strafgesetzbuches (StGB).

1. Wählbar für das Amt eines Ortsteilratsmitglieds sind Wahlbe-
rechtigte, die am Tag der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben (§ 12 ThürKWG). Die Wahlberechtigung ergibt sich aus 
§§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind Deutsche und Personen, 
die die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht 
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit 
mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde 
haben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn 
die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Woh-
nungen ist die Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maß-
gebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).

Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bun-
desrepublik Deutschland zurzeit:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Däne-
mark, Republik Estland, Republik Finnland, Französische 
Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Irland, Ita-
lienische Republik, Republik Kroatien, Republik Lettland, 
Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik Mal-
ta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Repu-
blik Polen, Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich 
Schweden, Republik Slowenien, Slowakische Republik, Kö-
nigreich Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Re-
publik Zypern.

Zum Stadtratsmitglied sind Personen, die die Staatsangehö-
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Uni-
on besitzen, unter denselben Bedingungen wahlberechtigt 
und wählbar wie Deutsche.

Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl wegen einer vor-
sätzlichen Straftat in Strafhaft oder in Sicherungsverwahrung 
befindet (§ 12 ThürKWG).

1.1 Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahlvorschlä-
ge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgeset-
zes oder von Wählergruppen aufgestellt werden. Jede Partei 
oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen.
Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit auf-
gefordert.

Ein Wahlvorschlag der Ortsteile darf höchstens Bewerber 
enthalten:

Grumbach 8
Heberndorf 8
Heinersdorf 8

Oßla 8
Titschendorf 8
Weitisberga 8
Wurzbach 16

Die Bewerber sind in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe 
ihres Nachnamens und Vornamens sowie ihres Geburtsda-
tums, ihres Berufs und ihrer Anschrift im Wahlvorschlag auf-
zuführen. Jeder Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag 
aufgestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schrift-
lich erteilen. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und 
ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergrup-
pe als Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere 
Bezeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen 
Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Ge-
meinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher 
daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. Alle 
Wahlvorschläge müssen die Unterschriften von mindestens 
zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahl-
vorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der 
Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
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reits in eine andere Unterstützungsliste eingetragen haben 
oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnet 
haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.

4. Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Listen-
verbindung). Sie muss spätestens am 22. April 2024, 18.00 
Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Beauftragten 
der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahlleiter der Gemein-
de erfolgen. Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung 
der Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten 
Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.

5. Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntma-
chung der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen eingereicht werden. Sie müssen spätestens am 12. April 
2024 bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die Wahlvorschläge 
sind beim Wahlleiter der Stadt Wurzbach, Leutenberger Str. 
10, Zimmer 204 einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge 
können nur bis zum 12. April 2024 bis 18.00 Uhr durch ge-
meinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des Wahl-
vorschlages und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlages zurückgenommen werden.

6. Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag ein-
gereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl wird 
ohne Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber und 
ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber 
durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stim-
men, wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.

7. Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der 
Stadt unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftrag-
ten aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. April 2024 
bis 18.00 Uhr behoben sein.

 Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der 
Wahlvorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls 
von Bewerbern durch Tod oder nachträglichen Wählbar-
keitsverlust veranlasst sind; Personen, die in solchen Fällen 
aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in gleicher 
Weise wie Bewerber zu wählen.

 Am 23. April 2024 tritt der Wahlausschuss der Stadt zusam-
men und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge 
und Erklärungen zu Listenverbindungen den durch das Thü-
ringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunal-
wahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als 
gültig zuzulassen sind.

8. Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer 
Kommunalwahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine 
verlängern oder ändern sich nicht dadurch, dass der letzte 
Tag der Frist oder ein Termin auf einen Sonnabend, einen 
Sonntag, einen gesetzlichen oder staatlich geschützten Fei-
ertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist 
ausgeschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle 
Geschlechter.

Wurzbach, den 26.02.2024

Bauer
Wahlleiterin

3. Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht 
aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der 
letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Saale-Orla, oder im 
Stadtrat der Stadt Wurzbach vertreten sind, müssen neben 
den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahl-
vorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zu-
sätzlich von viermal so vielen Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.

Grumbach 16 Unterstützungsunterschriften
Heberndorf 16 Unterstützungsunterschriften
Heinersdorf 16 Unterstützungsunterschriften

Oßla 16 Unterstützungsunterschriften
Titschendorf 16 Unterstützungsunterschriften
Weitisberga 16 Unterstützungsunterschriften
Wurzbach 32 Unterstützungsunterschriften

3.1 Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlags-
träger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder 
Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei Einreichung eines ei-
genen einzelnen Wahlvorschlags neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Par-
tei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstüt-
zungsunterschriften von viermal so vielen Wahlberechtigten 
wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer 
Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungs-
unterschriften, wenn dessen Wahlvorschlagsträger seit der 
letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder im 
Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteilig-
ten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahl-
vorschlag keiner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil 
der Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Stadtrat ver-
treten ist.

3.2 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn 
eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder 
neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, 
dass die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags  
(§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber oder Unter-
zeichner des früheren Wahlvorschlags war.

3.3 Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften persönlich nach der Einreichung 
des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der Stadtver-
waltung Wurzbach bis zum 22. April 2024, 18.00 Uhr, aus-
gelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer 
Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine ei-
genhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von 
Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Ge-
meinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich 
nach Einreichung des Wahlvorschlags während der üblichen 
Dienstzeiten der Stadtverwaltung montags, dienstags, don-
nerstags und freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr und dienstags 
von 14.00 bis 18.00 Uhr in Wurzbach, Leutenberger Str. 10, 
Zimmer Nr. 204, ausgelegt.

 Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen 
Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder 
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, ei-
nen Eintragungsraum bei der Stadt Wurzbach aufzusuchen, 
erhalten auf Antrag einen Eintragungsschein. Die Eintragung 
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahl-
berechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unter-
stützung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine 
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum 
für sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat auf dem 
Eintragungsschein an Eides statt zu versichern, dass die Vo-
raussetzungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins 
vorliegen.

 Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausge-
schlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für dieselbe 
Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für dieselbe Wahl be-
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Geburtstage

Die Stadt Wurzbach  
gratuliert nachträglich recht 
herzlich zum Geburtstag und 

wünscht alles Gute.
Ortsteil Titschendorf
19.02. Herrn Eberhard Gießner zum 70. Geburtstag

Ortsteil Wurzbach
11.02. Herrn Roland Groß zum 90. Geburtstag

Tagespflege  
Wannenbad Wurzbach
Einrichtungsleiterin: Alexandra Rothe

Anschrift: Lehestener Straße 33, 07343 Wurzbach
Telefon: 036652 - 3505-18
Mail: A.Rothe@diakonie-wl.de
geöffnet: Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr und nach 

Absprache
Kosten: Ein großer Teil der Kosten wird von der Pflegekasse 

erstattet.

Wir beraten Sie und helfen Ihnen gern, wenn Sie an unserem 
Angebot interessiert sind.

Fleischlos glücklich, herrlich süß durch das Jahr

Diakonie-Tagespflegen mit eigenem Rezepte-Geburts-
tagskalender - Wurzbacher Eierkuchen auf dem Titel

In der Diakonie-Tagespflege Wannenbad in Wurzbach wird zwei- 
oder dreimal pro Woche selbst gekocht. Am Mittwoch gab es 
Kartoffeln mit Quark, am Freitag will man marinierten Hering in 
Sahnesoße essen.
Hete Thiel, die am Freitag nicht im Haus sein wird, hätte gern 
mitgegessen. Dafür ist sie diejenige, deren Eierkuchenrezept es 
in den Rezepte-Kalender der Diakonie-Tagespflegen geschafft 
hat. Das Titelblatt und den Monat Oktober konnten die Wurzba-
cher gestalten und freuen sich sehr darüber. „Der Kalender war 
eine Idee unserer Geschäftsleitung. Das Ergebnis kann sich se-
hen lassen. Wir haben jedem der Tagesgäste einen Kalender ge-
schenkt und auch unseren Kooperationspartner, Mitarbeitenden 
und ehrenamtlichen Helfern einen überreicht“, sagt Alexandra 
Rothe, Leiterin der Tagespflege.

Katrin Pusch, Fachbereichsleitung teilstationäre Einrichtungen 
und Qualitätsbeauftragte im Bereich Altenhilfe der Diakonie-
stiftung, erklärt wie es zu diesem Kalender kam: In unseren elf 
Tagespflegen wird neben einer ansprechenden Tagesgestaltung 
und einem herzlichen Miteinander, großer Wert auf eine gute 
Essensversorgung gelegt. Wohlbefinden geht bekanntlich durch 
den Magen. Aus diesem Grund wird in den Tagespflegen regel-
mäßig mit den Gästen gekocht, ihre Essenswünsche werden be-
rücksichtigt - wie zuhause. Durch die Rezepte-Vielfalt kam der 
Gedanke ein Kochbuch zu gestalten. Davon gibt es allerdings 
schon viele. So entstand die Idee einen Kalender anzufertigen. 
Jede Tagespflege erhielt die Möglichkeit eine Seite zu gestalten. 
Dieser immerwährende Kalender bietet Rezeptanregungen und 
die Möglichkeit wichtige Termine wie Geburtstage, Familienfeste 
oder anderes einzutragen.

In der 25. Sitzung des Stadtrates der Stadt 
Wurzbach am 24.01.2024 wurden folgende 
Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr. 2024/0004
Der Stadtrat der Stadt Wurzbach bestätigt in seiner Sitzung am 
24.01.2024 die vorliegende Tagesordnung.
Abstimmungsergebnis:
Ja - 13 / Nein - 0 / Stimmenenthaltungen - 0
Beschluss Nr. 2024/0005
Der Stadtrat der Stadt Wurzbach bestätigt in seiner Sitzung am 
24.01.2024 das Protokoll der Sitzung vom 27.09.2023 - öffentli-
cher Teil.
Abstimmungsergebnis:
Ja - 12 / Nein - 0 / Stimmenenthaltungen - 1
Beschluss Nr. 2024/0006
Der Stadtrat der Stadt Wurzbach beschließt in seiner Sitzung 
am 24.01.2024, Frau Kathrin Bauer als Wahlleiterin und Frau 
Anne-Kathrin Gutewort als stellvertretende Wahlleiterin zu den 
Kommunalwahlen am 26. Mai 2024 für die Stadt Wurzbach zu 
berufen.
Abstimmungsergebnis:
Ja - 13 / Nein - 0 / Stimmenenthaltungen - 0
Beschluss Nr. 2024/0007
Der Stadtrat der Stadt Wurzbach beschließt in seiner Sitzung 
am 24.01.2024 den Auftrag laut Angebot vom 10.01.2024 über 
23.802,93 € brutto zur Erweiterung regisafe auf start:e an die 
Firma KIV Thüringen GmbH, Gotha zu vergeben.
Abstimmungsergebnis:
Ja - 13 / Nein - 0 / Stimmenenthaltungen - 0
Beschluss Nr. 2024/0008
Der Stadtrat der Stadt Wurzbach beschließt in seiner Sitzung am 
24.01.2024, dass die Satzung der Stadt Wurzbach über die Frei-
willigen Feuerwehren gemäß Anlage 1 geändert wird.
Abstimmungsergebnis:
Ja - 13 / Nein - 0 / Stimmenenthaltungen - 0
Beschluss Nr. 2024/0009
Der Stadtrat der Stadt Wurzbach beschließt in seiner Sitzung am 
24.01.2024, dass die Satzung über den Kostenersatz und die 
Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Freiwilli-
gen Feuerwehren der Stadt Wurzbach gemäß Anlage 1 geändert 
wird. Zusätzlich soll im Punkt 2.2.2 das HLF 8 ergänzt werden.
Abstimmungsergebnis:
Ja - 11 / Nein - 2 / Stimmenenthaltungen - 0

Die Stadtverwaltung informiert
Im Bebauungsgebiet „An den Hofgelängen“ der Stadt Wurz-
bach stehen noch 7 Baugrundstücke mit Größen von 641 m² 
bis 858 m² zur Verfügung.

Durch die wohnortnahe Lage des Kindergartens sowie der 
Grundschule ist der Standort insbesondere für junge Famili-
en mit Kindern attraktiv. Zudem zeichnet er sich durch seine 
Nähe zum Natur- und Landschaftsraum aus.

Der Kaufpreis liegt bei 55,00 €/m².

Bauinteressenten können sich ab sofort mit der Bauverwal-
tung der Stadt Wurzbach, Leutenberger Straße 10, 07343 
Wurzbach, Frau Fiedler, Telefon 036652-30440 in Verbin-
dung setzen.

L. Fiedler
Bauverwaltung
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wie Einkäufe, Spaziergänge, Begleitung zu Ärzten, Hilfe beim 
Ausfüllen von Formularen, Hauswirtschaftshilfen oder Freizeitak-
tivitäten zu.
Denn die Thüringer Verordnung über Angebote zur Unterstüt-
zung Pflegebedürftiger im Alltag (AUPA) befähigt volljährige Ein-
zelpersonen dazu, Hilfe zu leisten. Diese dürfen weitläufig mit 
dem Pflegebedürftigen verwandt sein (z.B. Urenkel), müssen in 
der Nachbarschaft oder unmittelbarer Nähe leben und vorher 
diese Schulung besucht haben.
Am Samstag, 13. April, erhalten die Teilnehmenden einen umfas-
senden Einblick in Themen der Altenhilfe, wie Pflege, Finanzie-
rung und Vorsorge. Am Ende des Kurses bekommen die Teilneh-
menden eine Bescheinigung.

Wann: Samstag, 13. April 2024, 8.30 bis 17.15 Uhr
Wo: Diakonie-Tagespflege St. Michael

Leonberger Platz 5, 07356 Bad Lobenstein
Anmeldung: Ramona Kleinhenz, 036649 - 883-60,

Tagespflege.Gefell@diakonie-wl.de

Der Kurs ist kostenfrei und unverbindlich. Eine Anmeldung ist 
erforderlich. Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag ist für einen 
Mittagssnack gesorgt.

Folgender Inhalt wird am Samstag, 13. April, angeboten:

Modul 1, 8.30 Uhr bis 10.00 Uhr
• Kennenlernen der Teilnehmer und der Diakonie
• Kommunikation in der Pflege

Modul 2, 10.15 Uhr bis 11.45 Uhr
• Krankheitsbilder im Alter - worauf muss ich achten?

Modul 3, 12.15 Uhr bis 13.45 Uhr
• Einblicke in das Krankheitsbild Demenz

Modul 4, 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr
• Rund ums Geld und Leistungen
• Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Modul 5, 15.45 Uhr bis 17.15 Uhr
• Bewegung, Mobilität, Sturz, Hilfsmittel
• Übergabe Zertifikate

Sandra Smailes
Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein

Bewerbung für „Thüringer Demografiepreis 
2024“ vom 20.02.2024 bis 07.04.2024
Am 20. Februar 2024 geht der Thüringer Demografiepreis in eine 
neue Runde. Bis zum 7. April 2024 können sich Bürgerinnen und 
Bürger mit Erstwohnsitz in Thüringen sowie Vereine, Verbände, 
gemeinnützige Einrichtungen, Stiftungen, Religions- oder Welt-
anschauungsgemeinschaften, Gemeinden, Unternehmen und 
sonstige Initiativen mit einem Projekt bewerben, das die Folgen 
des demografischen Wandels im Freistaat Thüringen positiv 
gestaltet. Die Gewinner des Preises werden im Rahmen eines 
Online-Votings ermittelt, das vom 29.4. bis 26.5.2024 geplant ist. 
Die Gewinner werden im Juni 2024 bekanntgeben. Auf die Sie-
ger des Votings warten lukrative Geldpreise: der Erstplatzierte 
erhält 12.000 Euro, der Zweitplatzierte 8.000 Euro und der Dritt-
platzierte 5.000 Euro.

Für den Wettbewerb können alle Projekte eingereicht werden, 
die inhaltlich mindestens einen der folgenden Themenbereiche 
berücksichtigen:
HEIMAT: Stärken! - Stärkung der Daseinsvorsorge
HEIMAT: Sichern! - Sicherung des Fachkräftebedarfs
HEIMAT: Gestalten! - Gestaltung des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts

Bewerbungen können elektronisch an info@serviceagentur-
demografie.de oder postalisch gesendet werden an: Thüringer 
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Serviceagentur 
Demografischer Wandel (SADW), Referat 53, Werner-Seelen-

Unsere Rezeptideen sind angelehnt an eine nährstoffreiche Er-
nährung im Alter oder an biographische Vorlieben. Seit einem Jahr 
versuchen wir den Fleisch- und Wurstkonsum zu reduzieren.
Gemeinsam mit den Gästen der Tagespflege entstanden neue 
Rezepte und alte wurden ausprobiert. Spannend ist, dass vor-
nehmlich Auszubildende und Praktikanten vegetarische, gern 
süße Gerichte, mit den Gästen kochen und unser Angebotsre-
pertoire erweitern. Freuen Sie sich auf diesen Kalender!“

Drei Tagespflegen gibt es im Saale-Orla-Kreis, in Bad Loben-
stein, Gefell und Wurzbach. Außerdem betreibt die Stiftung zwei 
Tagespflegen in Erfurt und in Saalfeld, je eine in Weimar, Weida, 
Berlstedt und Blankenhain.
Die Kalender werden gegen eine Spende abgegeben. Das Geld 
wird für einen Stabmixer zur Zubereitung von Gerichten für Men-
schen mit Schluckstörungen verwendet.

Kontakt/Kalender bestellen: Kathrin Pusch, Fachbereichsleitung 
teilstationär, Qualitätsmanagement Altenhilfe, Hygienebeauftrag-
te, Tel.: 03643 - 2410-2010; Mail: K.Pusch@diakonie-wl.de

Sandra Smailes
Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein

Hete Thiel, 87 Jahre aus Wurzbach, regelmäßig zu Gast in der 
Diakonie-Tagespflege Wannenbad, zeigt den Kalender. Sie hat 
das Rezept auf dem Titel geschrieben. Foto: Sandra Smailes

Marianne Hahn (vorn), Hete Thiel und Alexandra Rothe, Leiterin 
der Diakonie-Tagespflege Wannenbad, mit dem Rezepte-Ge-
burtstagskalender. Foto: Sandra Smailes

Nachbarschaftshelferkurs in Bad Lobenstein

Diakonie-Tagespflege bietet am Samstag, 13. April, 
einen Ganztageskurs zur Befähigung - kostenfrei und 
unverbindlich

Am Samstag, 13. April 2024, findet ein Nachbarschaftshelfer-
kurs in den Räumen der Diakonie-Tagespflege St. Michael in  
Bad Lobenstein statt.
Dieser Kurs ist vor allem für Menschen von Bedeutung, die Be-
treuung und Unterstützung für Nachbarn oder Freunde leisten 
wollen. Diese Hilfe kann finanziell belohnt werden. Bis zu 125 
Euro monatlich stehen jedem Pflegebedürftigen für Tätigkeiten 
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Veranstaltungen

18:30 Uhr: Beginn auf dem Marktplatz, 

mit Fackelumzug zum Gerätehaus 

20:00 Uhr: Tanz mit Night Fever,      

Eintritt frei

OSTERFEUER 
mit Fackelumzug und Tanz

Wann? 
Ostersamstag, 
30.03.2024 

Für das leibliche Wohl ist 
stets gesorgt.

Bei gemütlichem Zusammensein 
können die kleinen Gäste am 

Lagerfeuer Knüppelkuchen backen.

Es lädt ein der Feuerwehrverein Wurzbach e.V.

Ostersamstag, 

Bei gemütlichem Zusammensein 

Lagerfeuer Knüppelkuchen backen.Lagerfeuer Knüppelkuchen backen.

Für das leibliche Wohl ist 

binder-Straße 8, 99096 Erfurt. Bewerbungsformulare sind ab 
dem 20. Februar 2024 unter www.heimat.thueringen.de abrufbar. 
Dem Bewerbungsformular sind ein kurzes Video des Projekts 
(max. 90 Sekunden, Handyvideos möglich) oder aussagekräftige 
Bilder hinzuzufügen. Auf der Internetseite sind weitere Hinweise 
zum Bewerbungsverfahren nachzulesen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Konstanze Gerling
Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Kindertagesstätten

Der Kindergarten Kunterbunt geht mit der Zeit
Schon zum Ende des vergangenen Jahres gab es für die Kleins-
ten im Kindergarten Kunterbunt eine schöne Überraschung. Mit 
Unterstützung des Ortschaftsrates der Stadt Wurzbach wurde 
ein neuer „Sechssitzer“ mit Elektroantrieb angeschafft, der sicher 
und bequem zu Spazierfahrten in die Natur oder in unser schö-
nes Städtchen genutzt wird. Dafür herzlichen Dank!

www.heimat.thueringen.de

thüringer
demografie

preis 2024



Wurzbacher Stadtkurier - 14 - Nr. 3/2024

Grenzenlos e.V. in Bad Lobenstein
Im November 2023 wurde durch den Grenzenlos e.V. ein Teil-
habezentrum in Bad Lobenstein eröffnet. Dieses hat das Ziel, 
als Anlaufstelle für Menschen mit unterschiedlichen Beeinträch-
tigungen zu fungieren.

Der Verein Grenzenlos wurde 2009 gegründet und hat seinen 
Hauptsitz in Jena. Der Verein möchte das selbstbestimmte Woh-
nen im eigenen Wohnraum stärken und das Klientel dabei un-
terstützen.
Weiterhin verfolgen wir das Ziel, Ecken und Nischen für behin-
derte und beeinträchtigte Menschen sinnvoll auszufüllen und zu 
schließen.

Wir bieten einerseits Unterstützungsangebote im eigenen Wohn-
raum für Menschen mit körperlicher, geistiger und seelischer 
Beeinträchtigung an und leisten andererseits Begleitung, Hilfe 
und Entlastung für pflegebedürftige Menschen und deren Ange-
hörige.

In den Räumlichkeiten unseres Teilhabezentrums, bieten wir 
zudem wöchentliche Veranstaltungen und Begegnungsange-
bote an. Dazu zählen beispielsweise das gemeinsame Kochen 
und Backen, Kreativangebote, offene Gesprächsrunden, Spie-
le- und Sportnachmittage, Tanz und Musik, Vorträge zu unter-
schiedlichen Themen, sowie Entspannungsangebote in unserem  
Snoezelenraum.

Des Weiteren soll das Teilhabezentrum eine Anlaufstelle für 
Menschen sein, die sich ehrenamtlich engagieren wollen.

Wir freuen uns auf Sie

Ihr Team von Grenzenlos e.V.

 

 
 
       Vanessa Kuhnla  
       Niederlassungsleitung 
       Poststraße 23a 
       07356 Bad Lobenstein 
      +49 (0)36651 38 56 50 
      +49(0)176 363 596 21   

GGrrooßßee  OOSSTTEERREEIIEERRSSUUCCHHEE    
aamm  3311..0033..  ddeenn  OOsstteerrssoonnnnttaagg  

iimm  SSttaaddttppaarrkk  WWuurrzzbbaacchh 
 

 
Am Ostersonntag wird der Osterhase unseren österlich 
dekorierten Stadtpark in Wurzbach besuchen, und einige 
Mitbringsel zwischen Bäumen, Büschen und Frühblühern 
verstecken. 
 
Natürlich zeigt er sich auch mal den Kindern. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaffee und Kuchen: 14:30 Uhr 
Beginn der Suche: 15:00 Uhr 
 
Diese Veranstaltung wird von der Jugendfeuerwehr Wurzbach sowie der Kinderfeuerwehr Wurzbach durchgeführt.  
Wir weisen darauf hin, dass die Suche nur mit einem von uns bereitgestellten Körbchen dessen Kaufpreis bei einem 
Euro liegt, durchgeführt werden sollte. 
Ziel dieser Suche ist es, dass die Kinder Spaß haben und nicht einige Familien wochenlang Eiersalat essen. 
Die Eiersuche wird uns ermöglicht durch Spenden der Gewerbetreibenden der Stadt Wurzbach. 

Vereine und Verbände

Jagdgenossenschaft Weitisberga
Hiermit laden wir alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Wei-
tisberga

• am Samstag, den 13.04.2024
• um 18.00 Uhr
• in das Bürgerhaus Weitisberga

zu einer nichtöffentlichen Jahreshauptversammlung ein.

Tagesordnung:

• Begrüßung
• Bericht des Vorstandes
• Bericht des Kassenwartes und der Kassenprüfer
• Entlastung des Kassenwarts und des Vorstandes
• Beschluss über die Verwendung des Reinerlöses
• Bericht des Jagdpächters und Diskussion
• Schlusswort

Anmerkung:
Bei Verhinderung kann sich jeder Jagdgenosse durch seinen 
Ehegatten, durch einen volljährigen Verwandten in gerader  
Linie, durch eine in seinem Dienst ständig beschäftigte volljäh-
rige Person oder durch einen volljährigen, derselben Jagdge-
nossenschaft angehörigen Jagdgenossen vertreten lassen. Ein 
Bevollmächtigter darf höchstens 3 Jagdgenossen vertreten. Die 
Vollmacht bedarf der schriftlichen Form. Für juristische Personen 
handeln ihre gesetzlichen Vertreter.

Der Jagdvorstand


